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S
eit der letzten Jagdverpachtung im
Jahre 1998 für die noch laufende

Jagdperiode ist im Burgenland das
Jagdwesen mit dem Jagdgesetz 2004,
LGBl 11/2004 neu geordnet worden. 

Neben den vielen Änderungen ist für
die Jagdpachtung nunmehr von Bedeu-
tung, dass der Personenkreis im Jagd-
gesetz erweitert wurde. So können nun-
mehr neben Einzelpersonen (§ 35) und
Personengesellschaften (§ 36) auch ju-
ristische Personen (§ 36 Abs. 12) un-
ter bestimmten Voraussetzungen Päch-
ter einer Genossenschaftsjagd werden.

Die zur Jagdpachtung neu zugelasse-
nen juristischen Personen sind:

�Gesellschaft mit beschränkter Haftung
(GmbH) GmbHG RGBl 1906/58

�Aktiengesellschaft (AG) AktG 1965 
�Vereine nach dem Vereinsgesetz

2002 BGBl 2002/66 

Mit der Einbeziehung der juristischen
Personen in den Pächterkreis hat der Ge-
setzgeber die Möglichkeit geschaffen,
dass auch Unternehmen, die als juris-
tische Personen organisiert sind, Pächter
einer Genossenschaftsjagd werden kön-
nen. In mehreren anderen Bundeslän-
dern ist die Pachtung durch juristische
Personen schon seit langem möglich. 

In Hinblick auf die hohen Grün-
dungskosten anlässlich der Errich-
tung der juristischen Person, aber auch
auf Grund der abgabenrechtlichen
und gesellschaftsrechtlichen Bestim-
mungen (besondere Rechnungsle-
gungsvorschriften, Offenlegung beim
Firmenbuch u. a.), die mit zusätzlichen
Kosten verbunden sind, nicht zuletzt
aber auch wegen der besonderen
Haftungsverhältnisse ihrer Organe
(Geschäftsführer, Vorstand), erscheint
es kaum zweckmäßig, juristische Per-
sonen nur zum Zweck der Jagdpach-
tung neu zu errichten.

Was den Verein betrifft, so hat sich die-
se Rechtsform vor allem bei Betätigung
des Vereines für gemeinnützige, mild-
tätige und kirchliche Zwecke bewährt
und genießt in diesem Bereich auch
zahlreiche abgabenrechtliche Begüns-
tigungen. Ein Verein, der eine Jagd
pachtet, hat diese Begünstigungen nicht. 

Für die Jagdpachtung ist daher nach
wie vor die Gesellschaft nach bür-
gerlichem Recht in den meisten Fäl-
len den anderen Gesellschaftsformen
auch auf Grund vieler anderer Gründe
überlegen. 

Auch im Gebührengesetz (GebG)
BGBl 267/1957 wurden zwischenzeit-
lich mit 13 Gesetzen zahlreiche Be-
stimmungen entweder neu festge-
schrieben oder überhaupt aufgehoben.
So hat insbesondere das Abgabenän-
derungsgesetz 1999, BGBl 28/1999,
das mit 1.7.1999 in Kraft getreten ist,
grundlegende Neuerungen im Bereich
der Gebühren nach dem Gebühren-
gesetz gebracht. Kernstück dieser
Novellierung ist die Einführung der
Selbstberechnung der Gebühr für
Rechtsgeschäfte, die einer Hundert-
satzgebühr unterliegen, sowie der
Wegfall der Entrichtung von Gebüh-
ren mittels Stempelmarken.

Neben den Gebühren nach dem Ge-
bührengesetz gibt es insbesondere
auchVerwaltungsabgaben,die bundes-
gesetzlich geregelt sind (Verordnung
nach § 78 AVG) sowie Verwaltungs-
abgaben auf Grund der Landesver-
waltungsabgabenordnung BGBl Nr.
21/1989. Diese Verwaltungsabgaben
werden nach Vorlage der für die Ver-
pachtung erforderlichen Urkunden
von der Bezirksverwaltungsbehörde
vorgeschrieben und auch eingehoben.

Für die nunmehr anstehenden Jagd-
pachtungen sind die neuen Vorschrif-

ten erstmals anzuwenden. Der vorlie-
gende Beitrag ist daher als Leitfaden
gedacht, wie bei der Vergebührung in
Zusammenhang mit der Jagdpachtung
zweckmäßig vorzugehen ist, damit
Fehler und damit finanzielle Nachteile
vermieden werden. 

Dem vorliegenden Infoblatt I ist ein
Formular zur Anmeldung über die
Selbstbemessung der Gebühren für
den Jagdpachtvertrag (Geb1) mit den
dazu ergangenen Erläuterungen zur
gefälligen Verwendung beigeschlossen.
Diese Unterlagen können auch über die
Internetadresse des Bundesministeri-
ums für Finanzen unter www.bmf.gv.at
heruntergeladen werden. 

Jene Pächterinnen und Pächter, denen
die Selbstbemessung der Gebühren zu
mühsam ist, können zur Erfüllung ihrer
abgabenrechtlichen Pflichten auch
einen Notar,Wirtschaftstreuhänder oder
Rechtsanwalt in Anspruch nehmen. 

A. Gebühren nach dem
Gebührengesetz
1. Allgemeines

Nach dem GebG in der derzeit gelten-
den Fassung unterliegen der Gebühr:
�bestimmte Schriften (amtliche Ab-

schriften, Eingaben, Beilagen etc.)
�bestimmte schriftlich beurkundete

Rechtsgeschäfte (Bestandsverträge,
Kreditverträge etc.)

Dabei gilt das Urkundenprinzip, d. h.
nur schriftliche Urkunden lösen die
Gebühr aus.

2. Feste Gebühren 

und Bogengebühr

Feste Gebühren für Schriften und
Amtshandlungen sind in den Tarifpos-
ten (§ 14) betragsmäßig ausgewiesen.
Sie sind durch Barzahlung oder Erlag-
schein, allenfalls mit Bankomatkarte
oder Kreditkarte, zu entrichten.

w e l c h e  g e b ü h r e n  s i n d  …

Welche Gebühren sind bei der Jagdpachtung

zu beachten?
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Bei festen Gebühren tritt eine Bogen-
gebühr immer dann hinzu, wenn das
Gesetz ausdrücklich eine Gebühr „für
jeden festen Bogen“ oder „vom ersten
Bogen“ vorsieht. 

Die festen Gebühren und die Bogen-
gebühr waren früher durch Stempel-
marken zu entrichten. Nunmehr wer-
den auch diese Gebühren nach Einrei-
chung der Urkunden für die Jagdpach-
tung von der Bezirksverwaltungsbe-
hörde berechnet und eingehoben.

Das selbe gilt auch für Verwaltungsab-
gaben, die nach bundes- oder landes-
rechtlichen Vorschriften anfallen. 

Bei der Jagdverpachtung unterliegen
nachstehende Schriften und Amts-
handlungen der festen Gebühr:
�Eingaben (TP 6) von Privatperso-

nen an Gebietskörperschaften, in
Angelegenheit ihres öffentlich-
rechtlichen Wirkungsbereiches. 
Die Eingabengebühr beträgt als feste
Gebühr in der Regel EUR 13,–.

Als Eingabe kommt der Beschluss
über die freiwillige Vergabe in Be-
tracht.

�Beilagen (TP 5), das sind Schriften
und Druckwerke jeder Art, wenn sie
einer gebührenpflichtigen Eingabe
beigelegt werden. Die Gebühr beträgt
von jedem Bogen EUR 3,60 insge-
samt jedoch EUR 21,80 je Beilage.
Eine Beilage ist beispielsweise der
vorzulegende Gesellschaftsvertrag.

Die Landesverwaltungsabgabe be-
trägt 3 % des Pachtentgeltes, mindes-
tens EUR 21,80 höchstens jedoch
EUR 508,–.

3. Rechtsgeschäftsgebühren

(Hundertsatzgebühren)

Rechtsgeschäftsgebühren für schrift-
lich beurkundete Rechtsgeschäfte sind
in den Tarifposten (§ 33) in Prozent-
sätzen der dort vorgesehenen Bemes-
sungsgrundlage ausgewiesen. Sie sind
aufgrund amtlicher Bemessung (Be-
scheid) oder Selbstbemessung beim
zuständigen Finanzamt einzuzahlen.

Die Rechtsgeschäftsgebühr für
Gesellschaftsverträge (§ 33) wurde
durch den Gesetzgeber schon vor län-
gerer Zeit aufgehoben. Gesellschafts-
verträge jeglicher Art sind daher nicht
mehr zu vergebühren.

Zu den Rechtsgeschäftsgebühren zäh-
len nach § 33 TP 5 die Bestandsver-
träge. Das Gebührengesetz folgt der
Begriffsbestimmung des Zivilrechtes,
wodurch jemand den Gebrauch einer
unverbrauchbaren Sache gegen einen
bestimmten Preis erhält. Zu den un-
verbrauchbaren Sachen zählen auch
Rechte, daher ist auch der Jagdpacht-
vertrag zivilrechtlich ein Bestands-
vertrag. 

Wesentlich für die Vergebührung sind:
�der Abschluss des Jagdpachtver-

trages,
�auf eine gewisse Zeit, in der Regel

auf die Jagdperiode von 8 Jahren
und

�für bestimmte Gegenleistungen
für die Gewährung des Jagdrechtes.

…  b e i  d e r  j a g d p a c h t u n g  z u  b e a c h t e n ?
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w e l c h e  g e b ü h r e n  s i n d  …

Das Jagdgesetz schreibt die Errichtung
eines Jagdpachtvertrages bei der öffent-
lichen Versteigerung (§ 37), bei Ver-
pachtung im Wege des freien Überein-
kommens (§ 42) und bei der Verpach-
tung einer Eigenjagd (§ 60) vor.  Für die
Jagdpachtverträge sind die Erkenntnisse
der Höchstgerichte (Verwaltungsge-
richtshof und Verfassungsgerichtshof),
die zu Bestandsverträgen ergangen sind,
analog heranzuziehen,das heißt, dass al-
les, was zur Erlangung und Aufrechter-
haltung des Jagdpachtverhältnisses vom
Pächter aufgewendet werden muss, in
den Wert der Bemessungsgrundlage
einzubeziehen ist. Neben dem Jagd-
pachtschilling sind das Kosten für ein
Jagdschutzorgan oder Aufsichtsjäger,
Jagdschadensersätze, Investitionen zur
Errichtung von Reviereinrichtungen,
Wildfütterungskosten u. ä. soweit sie an
den Verpächter gezahlt werden (VwGH
30.09.1971, 106/70).
Bei der Verpachtung einer Eigenjagd
kann auch eine Umsatzsteuer von 20 %
anfallen, wenn der Verpächter nach
den Bestimmungen des Umsatzsteuer-
gesetzes umsatzsteuerpflichtig ist. Die
Jagdgenossenschaften sind als Kör-
perschaften öffentlichen Rechtes keine
Unternehmer im Sinne des Umsatz-
steuergesetzes, daher fällt bei der Ver-
pachtung einer Genossenschaftsjagd
auch keine Umsatzsteuer an.  
Bei den Leistungen werden wieder-
kehrende Leistungen (Pachtbetrag)
und einmalige Leistungen unter-
schieden. Die jährlich wiederkehrenden
Leistungen sind mit dem achtfachen
Jahresbetrag (Pachtdauer) anzusetzen.
Die Hundertsatzgebühr für Be-
standsverträge beträgt generell 1 %,
für den Jagdpachtvertrag jedoch 2 %
der Bemessungsgrundlage.

B. Die Selbstbemessung
der Gebühr und deren
Anmeldung
Für Bestandsverträge schreibt das GebG
die Selbstbemessung vor, die vom Be-
standsgeber (Verpächter) beim zustän-
digen Finanzamt mit dem Formular
Geb1 anzumelden ist. Die ermittelte
Rechtsgebühr ist vom Bestandsgeber an
das Finanzamt einzuzahlen. Da der

Jagdpächter dem Verpächter die mit der
Jagdverpachtung anfallenden Kosten zu
ersetzen hat (§ 48), kann es aus Kos-
tengründen zweckmäßiger sein, wenn
der Pächter die mit der Vergebührung
notwendigen Maßnahmen (Meldung
und Entrichtung der Gebühr) selbst in
die Hand nimmt.
Nach Rechtwirksamkeit der Verpach-
tung ist zu deren Beurkundung unter
Verwendung des von der Landesregie-
rung im Verordnungswege festgesetzten
Vertragsmusters ein schriftlicher Pacht-
vertrag zu errichten und der Bezirksver-
waltungsbehörde in der erforderlichen
Anzahl vorzulegen. Die Bezirksverwal-
tungsbehörde hat den Pachtvertrag zu
überprüfen und wenn er keine gesetz-
widrigen Vereinbarungen enthält, die-
sen Umstand auf der Vertragsausferti-
gung zu bestätigen (§ 55).

Beispiel für die Selbstbemessung:

Der Beschluss über die Jagdverpach-
tung im Wege des freien Übereinkom-
mens ist am 20.5.2006 rechtskräftig
geworden. Im Beschluss sind nachste-
hende Leistungen des Pächters an den
Verpächter vereinbart:

EUR

jährlich wiederkehrende Leistungen:

Jagdpachtbetrag 15.000,00 

Kosten für den Aufsichtsjäger 2.000,00

17.000,00

einmalige Leistungen:

Errichtung eines Güterweges 20.000,00

Berechnung der 

Rechtsgeschäftsgebühr:

jährlich wiederkehrende Leistungen

(17.000,00 x 8) 136.000,00

einmalige Leistungen 20.000,00

Bemessungsgrundlage 156.000,00

Hundertsatzgebühr 2 % 3.120,00

Auf sämtlichen Ausfertigungen des
Jagdpachtvertrages ist ein Vermerk über
die Selbstberechnung anzubringen, der
den Gebührenbetrag, das Datum der
Selbstberechnung und die Unterschrift
des Bestandsgebers enthalten muss. 
Für das obige Beispiel lautet daher
der Vermerk:
„Die Rechtsgeschäftsgebühr gem. 
§ 33 TP 5 wurde am 20.5.2006 mit 

EUR 3.120,00 berechnet.“ (Unterschrift
des Verpächters)
Dieser Vermerk muss bereits vor deren
Einbringung bei der Bezirksverwal-
tungsbehörde auf den Jagdpachtverträ-
gen angebracht werden. Es entfällt da-
her die bisherige Vorlage der Jagdpacht-
verträge beim zuständigen Finanzamt. 

Die Anmeldung über die Selbstbemes-
sung der Gebühr ist bis zum 15. Tag
(Fälligkeitstag) des zweitfolgenden
Monats nach Genehmigung des Jagd-
pachtvertrages durch die Bezirkshaupt-
mannschaft beim Gebührenfinanzamt
einzubringen. Bei dem im Wege der frei-
willigen Vergabe zustande gekomme-
nen Pachtverhältnis beginnt der Fristen-
lauf mit der Rechtskraft des Beschlusses
über die freiwillige Vergabe. Da der Be-
schluss am 20.5.2006 rechtskräftig ge-
worden ist, ist die Anmeldung der
Selbstbemessung für das obige Beispiel
spätestens am 15.7.2006 beim Finanz-
amt einzubringen und die ermittelte Ge-
bühr zu entrichten. Für das gesamte Ge-
biet des Burgenlandes ist das Finanzamt
für Gebühren und Verkehrssteuern, 1030
Wien, Vordere Zollamtsstraße 5 für die
Meldung und Entrichtung der Gebühr
zuständig. Die selbstberechnete Gebühr
ist am Fälligkeitstag auf das PSK-Kon-
to 05504109 des Finanzamtes für Ge-
bühren und Verkehrssteuern BLZ 60000
zu entrichten. Um die Bearbeitung
durch das Finanzamt für Gebühren und
Verkehrssteuern zu erleichtern, sollte als
Verwendungszweck „Jagdpachtvertrag
vom 20.5.2006“ am Überweisungsträ-
ger (Erlagschein) angegeben werden.
Zur Überprüfung der Richtigkeit der
Selbstbemessung durch das Finanzamt
sollte der Pächter unbedingt eine Ko-
pie der Selbstberechnung sowie der
Anmeldung und des Überweisungs-
trägers der Gebühr für die gesamte
Jagdperiode aufbewahren. 
Erfolgt die Entrichtung der Gebühr nicht
fristgerecht, sind empfindliche Zuschlä-
ge bis zu 100 % der Gebühr möglich.

Dkfm. Richard LOVRANICH

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater,
Hauptstraße 9, 7350 Oberpullendorf

Tel. 02612/42270
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